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Fischereibetrieb Lago Isola, San Bernardino 
 
Seit einigen Jahren hat sich ein unerwünschter Hechtbestand im Lago Isola, San Bernardino, 
etabliert. Diese Fischart übt einen steigenden Frassdruck auf den Salmonidenbestand im See 
aus. 
Gemäss den geltenden Fischereibetriebsvorschriften (FBV 2014, Ziffer A III) kann das Bau-, 
Verkehrs- und Forstdepartement für befristete Bestandesregulierungen Ausnahmen bezüglich 
der Anwendung von Fanggeräten für das betreffende Gewässer beschliessen. Um den Hecht-
bestand möglichst effizient zu nutzen und auch dezimieren zu können, gelten daher für den 
Lago Isola (Fangstatistiknummer „8002“) ab Beginn der Fischereisaison 2014 bis auf Widerruf 
die folgenden angepassten Bestimmungen für die Ausübung der Fischerei: 
 
Zusätzlich zugelassene Fanggeräte:  
 

 Kunstköder ab 100 mm Totallänge dürfen mit maximal 6 Angelspitzen (entspricht 2 Dril-
lings-Haken) bestückt werden. Die Hakenöffnung muss mindesten 9 mm, die Bogenweite 
bei Drillingen mindestens 18 mm betragen. Ausschliesslich für diese Montage sind auch 
Widerhaken erlaubt. 

 
Alle übrigen Bestimmungen der geltenden Fischereibetriebsvorschriften bleiben bestehen. 
 
 
Chur, 28. März 2014 Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement  

 
Dr. Mario Cavigelli 
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A: Minimallänge Kunstköder (Wobbler): 100 mm 
B: Minimallänge Öffnung: 9 mm 
C: Minimallänge Bogenweite: 18 mm 
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